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Beschluss vom 22. Oktober 2013 

 

in Sachen 

 

A._____,  

 

Beschuldigter und Berufungskläger 

 

gegen 

 

Statthalteramt Bezirk Bülach,  

 

Verwaltungsbehörde und Berufungsbeklagte 

 

betreffend 

Verletzung der Verkehrsregeln 
 
Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Bülach, Einzelgericht, vom 
29. August 2013 (GC130020) 
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 Nach Einsicht in die Berufungsanmeldung des Beschuldigten vom  

3. Juni 2013 – recte: wohl 3. September 2013 – (Eingang bei der Vorinstanz: 

18. September 2013; Poststempel: 17. September 2013) sowie in sein Schreiben 

vom 1. Oktober 2013 (Urk. 11 und 13), 

da dem Beschuldigten das vorinstanzliche Urteil vom 29. August 2013 

(Urk. 16) gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitgeteilt wurde (Urk. 16 

und Prot. I S. 17) 

da gemäss Art. 399 Abs. 1 StPO die Berufung beim erstinstanzlichen 

Gericht innert 10 Tagen mündlich oder schriftlich anzumelden ist, 

die Berufungsanmeldung des Beschuldigten offensichtlich verspätet erfolgt 

ist, 

daher auf die Berufung des Beschuldigten nicht einzutreten ist,  

unter Hinweis auf Art. 403 Abs. 1 und Abs. 3 StPO, 

da ausgangsgemäss die Kosten des Berufungsverfahrens dem  

Beschuldigten aufzuerlegen sind (Art. 428 StPO) und die Gerichtsgebühr auf 

Fr. 600.-- zu veranschlagen ist, 

wird beschlossen: 

1. Auf die Berufung des Beschuldigten vom 3. Juni 2013 – recte: wohl  

3. September 2013 – wird nicht eingetreten.  

2. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird auf Fr. 600.-- festgesetzt. 

3. Die Kosten des Berufungsverfahrens werden dem Beschuldigten auferlegt.  

4. Schriftliche Mitteilung an 

− den Beschuldigten 
− das Statthalteramt Bezirk Bülach 
− die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich 

 sowie nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist resp. Erledigung 

allfälliger Rechtsmittel an die Vorinstanz. 
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5. Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Straf-
sachen erhoben werden. 

Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, 

begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der Strafrechtlichen Abteilung 

des Bundesgerichtes (1000 Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundes-

gerichtsgesetzes vorgeschriebenen Weise schriftlich einzureichen. 

Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen 

richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichts-

gesetzes. 
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